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Unlautere Geschäftspraxis

Die Fallgruppen nach § 1 UWG (1)

ü Rechtsprechung und Lehre haben zum UWG einzelne 
Fallgruppen entwickelt. Die Zuordnung erfolgt im 
Wesentlichen danach, wo sich der Schwerpunkt der 
Unlauterkeit befindet. Es hat sich folgende Kategorisierung 
durchgesetzt:

ü Kundenfang

ü Behinderung

ü Ausbeutung

ü Rechtsbruch



Unlautere Geschäftspraxis

Die Fallgruppen nach § 1 UWG (2)

ü Nach der UWG -Novelle ist die Prüfung in folgender 
Reihenfolge vorzunehmen:

üLiegt ein Verbotstatbestand der Ăschwarzen Kisteñ nach 
dem Anhang zum UWG vor? Wenn nicht:

ü Liegt eine agressive oder irreführende Geschäftspraktik 
vor? Wenn nicht:

üFªllt die Handlung unter die Generalklausel ĂUnlautere 
Geschªftspraktikenñ?



Kundenfang

Kundenfang

ü Unzulässiger Kundenfang liegt vor, wenn die 
Entscheidungsfreiheit des Kunden in unsachlicher Weise 
beschränkt und dadurch ausgenutzt wird.

ü Die häufigsten Methoden sind Irreführung, Ausübung eines 
physischen oder psychischen Zwanges, Manipulation durch 
Belästigung oder Verlockung und Ausnutzung von 
Gefühlen.

ü Es handelt sich um Fälle, in denen die freie Entscheidung 
des Konsumenten erschlichen, verfälscht oder erkauft wird.



Kundenfang

Psychische Nötigung / Beeinflussung (1)

ü Physischer Kaufzwang liegt vor, wenn der Konsument sich 
gegen seinen eigenen Willen zum Kauf einer Ware 
verpflichtet fühlt und diese auch kauft, um einer peinlichen 
Situation zu entgehen.

ü Nicht jegliche psychische Beeinflussung eines Kunden ist 
unlauter. Es muss eine Grenze überschritten werden, 
sodass der Kunde in seiner Entscheidungsfreiheit spürbar 
beeinträchtigt wird und in eine psychische Zwangslage 
gerät.

ü Darunter fallen in der Regel: Nötigung, Androhung von 
Nachteilen, Ausüben autoritären und moralischen Druckes, 
qualifiziert aufdringliche Belªstigung (ĂAnreissenñ) oder 
Überrumpelung



Kundenfang

Psychische Nötigung / Beeinflussung (2)

Beispiele:

ü Es wird als peinlich empfunden, wenn ein Geschäftslokal 
nur wegen eines angekündigten Werbegeschenkes betreten 
wird, ohne gleichzeitig etwas zu kaufen, wenn er beim 
Empfang dieser Gratisgaben mit dem Verkaufspersonal in 
Kontakt treten muss.

ü Lizenznehmer eines insolvent gewordenen Verkäufers von 
Computerprogrammen dürfen, unter Hinweis auf die 
Gefährdung ihrer Weiterbetreuung, zur Leistung von 
Vorauszahlungen auf ungewisse künftige noch nicht 
benötigte Dienstleistungen genötigt werden.



Kundenfang

Autoritätsmissbrauch (1)

ü Der Einsatz von Autoritäts - oder sonstigen 
Vertrauenspersonen ist rechtswidrig, wenn damit die 
begründetet Gefahr sachfremder Entscheidungskriterien 
beim Geschäftsabschluss verbunden ist.

ü Darunter fallen z.B. der Einsatz von Vorgesetzten, 
Betriebsräten, Lehrern, Ärzten, etc. zur Absatzwerbung, da 
der Konsument seine Entscheidung durch das dadurch 
erweckte Vertrauen auf ein besonders günstiges Angebot, 
den Eindruck besonderer Förderungswürdigkeit oder 
aufgrund eines besonderen Verpflichtungs - und 
Solidaritätsgefühl zu einer Institution trifft.



Kundenfang

Autoritätsmissbrauch (2)

Beispiele:

ü Das Engagement von Betriebsräten, zu denen sich ein 
Arbeitnehmer in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis 
befindet, in den Warenabsatz ist gesetzwidrig. Die Zusage 
von Werbeprämien an Betriebsräte für die durch ihre 
Vermittlung mit den Arbeitnehmern abgeschlossen 
Geschäfte wird von den Höchstgerichten als unlautere 
Geschäftspraktik qualifiziert.

ü Die Kooperation zwischen einem Augenarzt mit einem im 
selben Haus tätigen Optiker ist gesetzwidrig, wenn er dem 
Patienten den Optiker nahelegt und noch dazu die ärztliche 
Verschreibung dem Optiker direkt durch eine 
Rohrpostanlage übersendet.



Kundenfang

Gefühlsbetonte Werbung (1)

ü Gefühlsbetonte, suggestiv wirkende Werbung ist 
grundsätzlich erlaubt! der Kaufentschluss des Konsumenten 
ist häufig ein emotionaler Vorgang, der in der Regel nicht 
ausschließlich auf rationalen Überlegungen basiert.

ü An das Gefühl des Konsumenten appellierende Werbung 
wird erst dann gesetzwidrig, wenn sie den Konsumenten 
bewusst in die Irre führt oder grob unsachlich manipuliert.

ü Gefühlsbetonte Werbung ist erst dann unlauter, wenn die 
Kaufentscheidung so nachhaltig beeinflusst wird, dass eine 
vernünftige und klare Abwägung von Preis und Qualität 
nicht mehr sicher gestellt ist.



Kundenfang

Gefühlsbetonte Werbung (2)

Beispiele:

ü Der ausdrückliche Hinweis in der Absatzwerbung, dass 
Arbeitsplatz oder Lebensunterhalt des Unternehmers 
gefährdet wird, wenn der Konsument die beworbene Ware 
nicht kauft, ist gesetzwidrig.

üDie Werbebotschaft ĂHilf und helfenñ verkn¿pft mit dem 
Slogan Ă20 Cents des Verkaufserlºses der Zeitung kommen 
karitativen Zwecken zu Guteñ ist zulªssig. Die emotionale 
Wirkung dieser Werbebotschaft, bildlich unterstrichen 
durch Kinderaugen, ist nicht so stark, dass der Konsument 
in eine gefühlsmäßige und moralische Zwangslage versetzt 
wird. Der Konsument ist in der Lage eine vernünftige 
Kaufentscheidung zu treffen.



Kundenfang

Einsatz von Laienwerbern (1)

ü Das Engagement von Laien zur Absatzwerbung ist dann 
gesetzwidrig, wenn unkundige Laien in großer Zahl und auf 
Basis unverhältnismäßig hoher Erfolgsprämien eingesetzt 
werden.

ü Derartige Laien wenden sich in der Regel überwiegend an 
persönlich bekannte Konsumenten, wobei dieses besondere 
Verhältnis kommerziell ausgenutzt wird.

ü Zu beachten ist die Kombination der Ausnutzung der 
Privatsphäre, die Gefahr der Manipulation und die 
Verwilderung des Wettbewerbs aufgrund der 
ĂVorbildfunktionñ auf andere Mitbewerber.

ü Die Höhe des Preises und der Erfolgsprämie sowie die 
Aufwendungen des Werbers sind entscheidende Kriterien. 
Das ĂSchmierenñ ist immer gesetzwidrig.



Kundenfang

Einsatz von Laienwerbern (2)

Beispiele:

ü Es kommt auf die Ware an, für die Absatzwerbung 
betrieben wird. Bei Waren des täglichen Lebens, die man 
sowieso kaufen muss, ist es in der Regel nur sehr schwer 
möglich den Kauf bei einem persönlich Bekannten 
abzulehnen. 

ü Es ist gesetzwidrig, Busfahreren oder Reiseleitern 
zusätzlich zu einer kostenlosen Mahlzeit eine Prämie von ú
25 anzubieten, wenn er mit seiner Reisegesellschaft in ein 
bestimmtes Restaurant einkehrt.

ü Im Versandhandel für Güter des täglichen Lebens ist der 
Einsatz von Laienwerbern grundsätzlich verboten. Damit 
wird die mögliche Umgehung des Zugabenverbots 
(Vorschieben von Scheinwerbern zur Erlangung von 
Zugaben) verhindert. Ausnahmen bestehen ausschließlich 
für den Zeitschriftenhandel.



Kundenfang

Werbliche Belästigungen (1)

üWerbung hat grundsätzlich die Absicht, Konsumenten 
anzulocken und zu einer Kaufentscheidung zu beeinflussen. 
Ein gewisses maß ïauch an aufdringlicher Werbung ïist 
vom Konsumenten hinzunehmen, auch wenn die konkrete 
Werbung als geschmacklos oder schlecht empfunden wird.

ü Aufdringliche Werbung ist jedoch als psychischer 
Kaufzwang dann gesetzwidrig, wenn die Kaufentscheidung 
ausschließlich dazu dient, der werblichen Belästigung zu 
entkommen.

ü Der Belästigungsgrad der Werbung darf nicht so weit 
gehen, dass der Schutz der Privat - und Intimsphäre nicht 
mehr möglich ist.



Kundenfang

Werbliche Belästigungen (2)

Beispiele:

ü Das feste Anfassen eines Konsumenten vor dem Geschäft, 
um sie zum Betreten des Geschäftslokals zu bewegen.

ü Gesteuertes und gezieltes Kontaktieren von Konsumenten 
auf öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen, Flughäfen, in 
öffentlichen Verkehrsmitteln, etc.

ü Kontaktieren von Konsumenten auf der Straße, die dann in 
das entsprechende Geschäft geführt worden und dort zum 
Sitzen eingeladen werden, ehe mit der Absatzwerbung 
begonnen wird.

ü Das Zusenden unbestellter Waren an Personen, mit denen 
keinerlei Geschäftsverbindung besteht sind gesetzwidrig.



Kundenfang

Täuschung und Tarnen von Werbemaßnahmen (1)

ü Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist der Dreh - und 
Angelpunkt im Lauterkeitsrecht.

ü Bei der Tarnung von Werbung legen die Höchstgerichte 
eine absolut strengen Maßstab an. Es ist gesetzwidrig, eine 
Werbeaktion derart zu tarnen, dass sie für den 
Konsumenten nicht mehr als solche erkennbar ist.

ü Das gilt vor allem für als private post bzw. als amtliche 
Post getarnte Werbung, wie z.B. Werbung mit Erlagschein, 
Rechnungen, Korrekturangeboten oder für Einschaltungen 
in diversen Verzeichnissen. 



Kundenfang

Täuschung und Tarnen von Werbemaßnahmen (2)

Beispiele:

ü Eine als Ansichtskarte getarnte Werbung ist unzulässig, da 
damit eine unzulässige Beeinträchtigung des Schutzes der 
Privatsphäre vorliegt.

ü Für Erlagscheinwerbung und ähnliche Zusendungen gibt es 
ein ausdrückliches Verbot. Die Zusendung eines 
Erlagscheins bzw. einer Rechnung, denen keine offene 
Forderung, sondern en undeutliches Vertragsangebot 
gegenübersteht, kann in der Praxis dazu führen, dass 
irrtümlich gezahlt wird.

ü Bei Werbefahrten muss eindeutig der Charakter der 
Veranstaltung offen gelegt werden.

ü Die Tarnung eines Werbeschreibens als amtliche Zustellung 
ist unlauter, da damit eine wichtige Mitteilung vorgetäuscht 
wird.


